
~Baudirektion 
Kanton Zürich 

VERFÜGUNG 

vom 26. Juni 2006 

Mönchaltorf. Privater Gestaltungsplan Blumen-Paradies 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

ARV/ 87 /2006 

Am 2. Dezember 2005 hat die Gemeindeversammlung Mönchaltorf dem privaten Gestal­

tungsplan Blumen-Paradies zugestimmt. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechts­

kraftbescheinigung der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 23. Januar 2006 und des 

Bezirksrates Uster vom 9. März 2006 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 

3. März 2006 ersucht die Gemeinde Mönchaltorf um Genehmigung der Vorlage. 

Das Areal der Gärtnerei Blumen-Paradies befindet sich am Ortsrand der Gemeinde 

Mönchaltorf in der Landwirtschaftszone. Damit die bestehende Gärtnerei längerfristig und 

wirtschaftlich konkurrenzfähig betrieben werden kann, sind bauliche Massnahmen unum­

gänglich. Mit dem privaten Gestaltungsplan werden die notwendigen Betriebsflächen für 

Bauten und Anlagen der Gärtnerei Blumen-Paradies gesichert und die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für künftige Betriebsanpassungen geschaffen. 

Mit der Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) wurde die Grundlage geschaffen, dass 

in der Landwirtschaftszone landwirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse des produzie­

renden Gartenbaus auch in einem grösseren Umfang bodenunabhängig hergestellt werden 

können. Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die ausserhalb der Bauzone in 

der Landwirtschaftszone notwendigen Betriebsflächen für Bauten und Anlagen der Gärt­

nerei Blumen-Paradies gesamthaft als bodenunabhängig produzierender Gartenbau der 

Intensivlandwirtschaft zugeordnet werden müssen und somit ein Planungsverfahren erfor­

derlich ist (vgl. Art. 16a Abs. 3 RPG sowie Art. 37 und 38 RPV). Dies hat zur Folge, dass 

der gestützt darauf auszuarbeitende Gestaltungsplan die dafür geltenden Grundsätze 

gemäss kantonalem Richtplan (Richtplantext Ziffer 3.2.3 d) zu beachten hat. 

Diese kantonalen Kriterien werden mit Ausnahme des Grundsatzes, dass bei energie­

intensiven Nutzungen vorhandene ortsgebundene Abwärme verwendet werden sollten und 
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deshalb Bauten und Anlagen möglichst in Nähe solcher Quellen vorzusehen sind, erfüllt. 

Da in der Nähe der Gärtnerei keine solchen nutzbaren Abwärmequellen vorhanden sind, ist 

zu begrüssen, dass die Gewächshäuser bei Neu- und Ersatzbauten nach den neuesten 

energetischen Erkenntnissen zu erstellen sowie für die beheizten Gewächshäuser die 

Empfehlungen der Konferenz der kantonalen Energiefachstellen zu beachten sind. 

Gemäss der von der Baudirektion mit Verfügung Nr. 1521 vom 9. Juli 2001 erlassenen 

Gefahrenkarte liegt eine mittlere Gefährdung durch Hochwasser des Aabachs vor. Auf­

grund dieser Gefährdung überprüft die örtliche Baubehörde im Rahmen des baurechtlichen 

Verfahrens die im Einzelfall im Interesse der Hochwassersicherheit vorgesehenen Mass­

nahmen. Im Übrigen sind die Bau- und Nutzungsvorschriften gemäss den Bestimmungen 

zum Gestaltungsplan entsprechend zielgerichtet festgelegt. 

Der private Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan 1 :500 und den dazugehörigen 

Bestimmungen. Der Bericht gemäss Art. 47 RPV liegt im Sinne von Erläuterungen vor. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Die Baudirektion v e r f ü g t : 

I. Der private Gestaltungsplan Blumen-Paradies, dem die Gemeindeversammlung von 

Mönchaltorf am 2. Dezember 2005 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Der Grundeigentümerschaft wird für die durch die Bearbeitung dieser Verfügung 

entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt. 

(Zustelladresse: Christian und Miriam Wäfler, Sportplatzweg 1, 8617 Mönchaltorf) 

(Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit der Zustelladresse. Ohne Ihren Gegenbericht 

innert 20 Tagen gehen wir davon aus, dass die Zustelladresse korrekt und zudem 

identisch mit der Rechnungsadresse ist.) 

Staatsgebühr Fr. 928.00 

Ausfertigungsgebühr Fr. 64.00 

(Konto 8300.43100000 
Total Fr. 992.00 Auftrag 83120.40.210) 
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ID. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an 

gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden. 

N. Der Gemeinderat Mönchaltorf wird eingeladen, Dispositiv 1 gemäss §§ 6 und 89 

PBG öffentlich bekannt zu machen. 

V. Mitteilung an den Gemeinderat Mönchaltorf (für sich und zuhanden der beteiligten 

Grundeigentümerschaft unter Beilage von vier Dossiers), an die Kanzlei der Bau­

rekurskommissionen (unter Beilage von einem Dossier) und an das Amt für Raum­

ordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers). 

Zürich, den 26. Juni 2006 
060243/0ca/Zst 

ARV AmtfQr 
Raumordnung und Vermessung 

~~ 
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